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Was ist eine berufliche Grundbildung?

Unter dem Begriff «berufliche Grundbildung» versteht man eine Berufsbildung, die in der Regel 
an die obligatorische Schulzeit anschliesst. Wer eine berufliche Grundbildung durchläuft, lernt 
alles Wichtige für eine Tätigkeit in einem Beruf. Je nach Dauer und Inhalt wird die berufliche 
Grundbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ oder mit einem eidgenössischen 
Berufsattest EBA abgeschlossen.

Was ist eine berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis?

Die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis dauert drei oder vier Jahre. 
Der Abschluss ist eidgenössisch anerkannt und weist aus, dass die Absolventin oder der Absolvent 
die auf dem Arbeitsmarkt geforderten Voraussetzungen zur Ausübung eines Berufs mitbringt. 

Wer kann eine berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis absolvieren?

Wer die obligatorische Schulzeit durchlaufen hat und mindestens fünfzehn Jahre alt ist, kann 
sich für eine Lehrstelle für eine drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung bewerben. 
Voraussetzung für den Beginn der Bildung ist der Abschluss eines Lehrvertrags.

Wo findet die Bildung statt?

Die Bildung findet an den drei Lernorten Lehrbetrieb, Berufsfachschule und überbetriebliches 
Kurszentrum statt. Die Ziele, die Bildungsinhalte und deren Aufteilung auf die Lernorte sind in 
den Bildungsverordnungen für die einzelnen Berufe respektive im jeweiligen Bildungsplan 
festgelegt. Die Verantwortlichen der drei Lernorte stimmen die Bildungsplanung gegenseitig ab.
 
Welche Rolle spielt der Lehrbetrieb?

Der Lehrbetrieb bildet die lernende Person in der beruflichen Praxis aus. Zu diesem Zweck schliessen 
beide Parteien vor Beginn der beruflichen Grundbildung einen schriftlichen Lehrvertrag ab, 
der vom kantonalen Berufsbildungsamt genehmigt werden muss.

Es können sich auch mehrere Lehrbetriebe zu einem Lehrbetriebsverbund zusammenschliessen 
und gemeinsam einen Bildungsplatz für die berufliche Praxis anbieten. Lehrwerkstätten können 
ebenfalls Lernende ausbilden. Es ist auch möglich, den Abschluss einer beruflichen Grundbildung 
in einem schulischen Vollzeitangebot zu erwerben (z.B. Handelsmittelschule, HMS, Wirtschafts-
mittelschule WMS oder Informatikmittelschule, IMS).
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Welche Rolle spielen die überbetrieblichen Kurse?

In den überbetrieblichen Kurszentren wird – ergänzend zur Bildung in Betrieb und Berufsfachschule 
– der Erwerb grundlegender praktischer Fertigkeiten vermittelt. Ob im entsprechenden Beruf ein 
überbetrieblicher Kurs erforderlich ist, wird in der jeweiligen Bildungsverordnung festgelegt. Die 
zu vermittelnden Lerninhalte sind ebenfalls in der Bildungsverordnung aufgeführt. Die Leistungen 
der Lernenden werden in Form von Kompetenznachweisen dokumentiert. Diese werden in Noten 
ausgedrückt und fliessen in einigen Berufen in die Berechnung der Erfahrungsnote ein.

Träger der überbetrieblichen Kurse sind in der Regel die Berufsverbände. Der Besuch der überb-
etrieblichen Kurse ist für die Lernenden obligatorisch. Die kantonale Behörde kann auf Gesuch 
hin die lernende Person von der Kurspflicht befreien, wenn die entsprechenden Bildungsinhalte 
in einem betrieblichen Bildungszentrum oder in einer externen Lehrwerkstätte vermittelt werden.

Welche Rolle spielt die Berufsfachschule?

In der Berufsfachschule werden der berufskundliche, der allgemeinbildende Unterricht sowie Sport 
vermittelt.

Lernende, die in einzelnen Fächern Schwierigkeiten haben, können zusätzlich zum schulischen 
Unterricht Stützkurse besuchen. Im Einvernehmen mit dem Lehrbetrieb kann die Berufsfachschule 
den Besuch von Stützkursen auch anordnen.

Für interessierte Lernende, die die Voraussetzungen im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule 
erfüllen, bietet die Berufsfachschule auch Freikurse an. Die lernende Person muss den Besuch 
von Freikursen mit dem Lehrbetrieb absprechen.

Welche Möglichkeiten bestehen im Zusammenhang mit der Berufsmaturität?

Während oder nach Abschluss einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis kann unter bestimmten Voraussetzungen der Berufsmaturitätsunterricht besucht und 
das Berufsmaturitätszeugnis erworben werden. Personen mit Berufsmaturitätszeugnis und eid-
genössischem Fähigkeitszeugnis erhalten prüfungsfrei Zugang an eine dem Beruf verwandte 
Studienrichtung an einer Fachhochschule (siehe Merkblatt 10 «Berufsmaturität (BM)»).

Wie lange dauert die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis?

Die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis dauert je nach Beruf drei 
oder vier Jahre. Die Dauer ist in der jeweiligen Bildungsverordnung geregelt. Es besteht die 
Möglichkeit, bei Bedarf die berufliche Grundbildung angemessen zu verlängern oder zu verkürzen.

Wie wird die Bildung abgeschlossen?

Die drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung schliesst mit einem Qualifikationsverfahren 
(in der Regel mit einer Abschlussprüfung) ab. Dabei werden die in der Praxis erworbenen beruflichen 
Qualifikationen, die berufskundliche Bildung und die Allgemeinbildung geprüft. 

Wann kommt der Nachteilsausgleich zum Tragen?

Für Lernende mit Behinderung kann das kantonale Berufsbildungsamt auf Antrag des Lehrbetriebs 
oder der lernenden Person einen Nachteilsausgleich für die Berufsfachschule, die überbetrieblichen 
Kurse und das Qualifikationsverfahren gewähren. Ein Nachteilsausgleich wird bei körperlichen Be-
hinderungen oder Lern- und Leistungsschwierigkeiten wie zum Beispiel Legasthenie (Lese- und 
Rechtschreibschwäche), Dyskalkulie (Rechenschwäche) oder ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Störung)
gewährt.
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Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen?

Der Inhaberin, dem Inhaber eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses stehen eine Vielzahl von 
Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der höheren Berufsbildung oder der berufsorientierten 
Weiterbildung offen. 

Wo sind die Bildungsinhalte geregelt?

Die Bestimmungen zur beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis sind 
für die einzelnen Berufe in einer vom Bund erlassenen Bildungsverordnung geregelt (auch: 
Verordnung über die berufliche Grundbildung). Zu diesen Bestimmungen gehören die Dauer der 
Bildung, die Bildungsinhalte, die Ziele und Anforderungen an Lehrbetrieb, Berufsfachschule und 
überbetriebliche Kurse, die zu überprüfenden Qualifikationsbereiche sowie der Berufstitel. In der 
Bildungsverordnung wird auch auf den Bildungsplan verwiesen. Dieser enthält detaillierte Angaben 
zu den Handlungskompetenzen und zum Qualifikationsprofil und wird periodisch aktualisiert.  

Wer sorgt dafür, dass die Bildungsverordnungen den Veränderungen im Berufsfeld 
angepasst werden?

Die Bildungsverordnungen werden von den Organisationen der Arbeitswelt (OdA) alle fünf Jahre 
überprüft, und zwar auf wirtschaftliche, technologische, ökologische und didaktische Entwicklungen. 
Je nach Ergebnis hat eine solche Prüfung eine Revision der Bildungsverordnung und des Bildungsplans 
zur Folge.

Damit eine Revision sinnvoll umgesetzt werden kann, werden die aktuelle Situation sowie die 
zukünftige Entwicklung von Berufen im wirtschaftlichen, technologischen, soziokulturellen, 
berufsspezifischen und bildungssystematischen Umfeld untersucht.

Den Antrag auf eine Überarbeitung einer Bildungsverordnung stellt die OdA. Sie übernimmt die 
operative Projektleitung und definiert die Inhalte des Berufs. Der Bund – das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) – erlässt die Bildungsverordnung und begleitet den 
gesamten Revisionsprozess. Für den Vollzug der Bildungsverordnung sind die Kantone verantwortlich. 
Sie begleiten und unterstützen den Revisionsprozess von Beginn an, indem sie eine 
bildungssachverständige Person in die Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (B&Q) 
delegieren. Diese Kommissionen sind beratendes Organ der Trägerschaft der beruflichen 
Grundbildung. Sie arbeiten inhaltlich-strategisch, haben aber keine Entscheidkompetenzen, 
sondern nur ein Antragsrecht gegenüber ihrer Organisation der Arbeitswelt.

Rechtsgrundlagen

BBG, Berufsbildungsgesetz (Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung, 
SR 412.10)

BBV, Berufsbildungsverordnung (Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung, 
SR 412.101)

(Gesetze sind mit SR-Nummern abrufbar unter: www.admin.ch/gov/de)
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Links

www.afb.berufsbildung.ch
Adressen der kantonalen Berufsbildungsämter

Weiterführende Literatur

SDBB. Lexikon der Berufsbildung. 
Bern : SDBB Verlag, 2013. 
224 S. ISBN 978-3-03753-064-1.
online mit Sprachwechsel unter www.lex.berufsbildung.ch

SDBB. Wegweiser durch die Berufslehre. 
Bern : SDBB Verlag, 2018.
32 S. ISBN 978-3-03753-086-3.
Broschüre auch auf Französisch und Italienisch erhältlich.
www.lp.berufsbildung.ch
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